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Unterrichtung  
durch das Bundesministerium der Finanzen 

zu dem Antrag des Bundesministeriums der Finanzen vom 23. Februar 2015  
– Drucksache 18/4079 – 

Finanzhilfen zugunsten Griechenlands;  
Verlängerung der Stabilitätshilfe 

Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen  
Bundestages nach § 3 Absatz 1 i. V. m. § 3 Absatz 2 Nummer 2 des  
Stabilisierungsmechanismusgesetzes auf Verlängerung der bestehenden  
Finanzhilfefazilität zugunsten der Hellenischen Republik 

hier:  Erste Liste mit Reformmaßnahmen Griechenlands, Nachbericht 
zur Telefonkonferenz der Eurogruppe am 24. Februar 2015 

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen – 2015/0170497 – vom 24. Februar 2015  

Anlagen: 10 (jeweils Original und deutsche Arbeitsübersetzung) 

Anlage 1 Erklärung der Eurogruppe vom 24. Februar 2015  

Anlage 1a – deutsche Arbeitsübersetzung –  

Anlage 2 Erste Liste mit Reformmaßnahmen Griechenlands 

Anlage 2a – deutsche Arbeitsübersetzung – 

Anlage 3 Schreiben des Internationalen Währungsfonds zur Liste Griechenlands 

Anlage 3a – deutsche Arbeitsübersetzung – 

Anlage 4 Schreiben der Europäischen Kommission zur Liste Griechenlands  

Anlage 4a – deutsche Arbeitsübersetzung – 

Anlage 5 Schreiben des Präsidenten der EZB zur Liste Griechenlands 

Anlage 5a – deutsche Arbeitsübersetzung –  
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Mit Schreiben vom 23. Februar 2015 hat das Bundesministerium der Finanzen dem 
Deutschen Bundestag einen Antrag zur Verlängerung der Stabilitätshilfe für Grie-
chenland übermittelt.  
Der Antrag wurde unter der Voraussetzung gestellt, dass Griechenland eine erste 
Liste von Reformmaßnahmen vorlegt und die drei Institutionen dazu ihre erste Ein-
schätzung abgeben, dass diese Maßnahmen einen ausreichend umfassenden Aus-
gangspunkt für einen erfolgreichen Abschluss der laufenden Programmüberprüfung 
darstellen.  
Griechenland hat die erste Liste von Reformmaßnahmen am 23. Februar 2015 über-
sandt (vgl. Anlagen 2 und 2a).  
Der Internationale Währungsfonds, die Europäische Kommission und die Europäi-
sche Zentralbank haben schriftlich eine erste Einschätzung zu dieser Liste übermit-
telt (vgl. Anlagen 3 bis 5a). Darin wird die Liste mit Maßnahmen nach einer ersten 
Einschätzung als belastbarer Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Abschluss der 
laufenden Programmüberprüfung angesehen.  
Die drei Institutionen verweisen darauf, dass die Basis für den Abschluss der Pro-
grammüberprüfung das jetzige Programm mit der gültigen Absichtserklärung für 
eine spezifische wirtschaftspolitische Konditionalität (Memorandum of Under-
standing) ist. Der Inhalt der Liste wird in diesem Rahmen während der Programm-
überprüfung weiter auszuarbeiten und zu spezifizieren sein.  
Die Finanzministerinnen und Finanzminister der Eurozone (Eurogruppe) haben am 
24. Februar 2015 im Rahmen einer Telefonkonferenz über diese Bewertungen bera-
ten. Die Eurogruppe hat sich in einer Erklärung (vgl. Anlagen 1 und 1a) darauf ver-
ständigt, dass die nationalen Verfahren zur Verlängerung des laufenden Anpas-
sungsprogramms vor dem Hintergrund der Bewertung der drei Institutionen fortge-
setzt werden können. Die griechische Regierung wird aufgefordert, die Reformliste 
auf Basis des laufenden Programms in enger Zusammenarbeit mit den Institutionen 
weiter auszuarbeiten, um die Programmüberprüfung erfolgreich abschließen zu kön-
nen.  
Aus Sicht der Bundesregierung ist die im Antrag des Bundesministeriums der Fi-
nanzen vom 23. Februar 2015 genannte Voraussetzung, eine von den Institutionen 
bewertete erste Maßnahmenliste Griechenlands vorzulegen, erfüllt, um das parla-
mentarische Verfahren zur Verlängerung des jetzigen Hilfsprogramms fortzuführen. 
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Eurogroup

Eurogroup statement on Greece
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Eurogruppe 

Erklärung der Eurogruppe zu Griechenland
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I. Fiscal structural policies

Tax policies – 

Public Finance Management – 

Revenue administration 
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Public spending 

Social security reform – 
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Public administration & corruption 

II. Financial stability

Instalment schemes – 
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Banking and Non-Performing loans. 

III. Policies to promote growth

Privatisation and public asset management – 
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Labor market reforms 

Product market reforms and a better business environment – 

Reform of the judicial system – 
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Statistics – T

IV. Humanitarian Crisis – 
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Interne Arbeitsübersetzung (Spr.-D. BMF) Übers.-Nr.:1067-2015 
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Interne Arbeitsübersetzung (Spr.-D. BMF) Übers.-Nr. 0167-2015-2 

VALDIS DOMBROVSKIS 
Vizepräsident der Europäischen Kommission 

PIERRE  MOSCOVICI 
Mitglied der Europäischen Kommission 

Brüssel, den 24. Februar 2015 
Ares (2015) 

An Herrn Jeroen Dijsselbloem 
Vorsitzender der Eurogruppe 

Anrede 

Die Dienststellen der Kommission haben die gestern in Ihrer Funktion als Vorsitzender der 
Eurogruppe an Sie gerichteten Reformvorschläge der griechischen Regierung sorgfältig geprüft. 
Davor fand am Wochenende ein konstruktiver Austausch zwischen der griechischen Regierung 
und Vertretern der Europäischen Kommission und der anderen Institutionen statt. 

Aus Sicht der Kommission ist diese Liste umfassend genug, um als tragfähiger Ausgangspunkt 
für einen erfolgreichen Abschluss der Überprüfung dienen zu können, wie von der Eurogruppe 
bei ihrer letzten Sitzung gefordert. 

Wir sind erfreut über die Verpflichtung zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 
Korruption, unter anderem durch Anstrengungen zur Modernisierung der Steuer- und 
Zollverwaltung, sowie das Festhalten an Reformen zur Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung. Außerdem nimmt die Kommission die Verpflichtungen bezüglich Statistiken zur 
Kenntnis und hält es für äußerst wichtig, dass die institutionelle und operative Unabhängigkeit 
von ELSTAT und deren Geschäftsführung jederzeit gewährleistet ist. 

In Einklang mit der Erklärung der Eurogruppe von letzter Woche sollen vor Ende April weitere 
Einzelheiten zu den Reformen in diesen und anderen wichtigen Bereichen vorgelegt und 
beschlossen werden. Die Kommission freut sich darauf, gemeinsam mit der neuen Regierung an 
den derzeit noch allgemeinen Verpflichtungen zu arbeiten und diese in konkrete politische 
Maßnahmen umzuwandeln. 

Die Kommission unterstreicht ihre Bereitschaft, auch weiterhin technische Unterstützung in 
wichtigen Bereichen zu leisten und damit zur Gestaltung und Umsetzung der politischen 
Maßnahmen beizutragen. Vor diesem Hintergrund hebt die Kommission hervor, wie wichtig es 
ist, dass Griechenland seine bei der Sitzung der Eurogruppe am 20. Februar 2015 eingegangenen 
Verpflichtungen einhält, die den Verzicht auf eine Abkehr von bisherigen Maßnahmen sowie auf 
einseitige Änderungen an den Maßnahmen und Strukturreformen, die sich nach Einschätzung 
der Institutionen negativ auf die Haushaltsziele, wirtschaftliche Erholung und Finanzstabilität 
auswirken würden, beinhalten. 
Eine entschlossene und zügige Umsetzung der zugesagten Reformen wird für den erfolgreichen 
Abschluss der Überprüfung wesentlich sein. 

Schlussformel 

Valdis Dombravskis Pierre Moscovici 
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Arbeitsübersetzung (Spr.-Dienst BMF) Übers.-Nr. 0158-2015 

EUROPÄISCHE 
ZENTRALBANK 

EUROSYSTEM Mario Draghi 
Präsident 

Herrn Jeroen Dijsselbloem 
Vorsitzender der Eurogruppe 
Rat der Europäischen Union 
Rue de Ia Loi I Wetstraat, 175 
B-1048 Brüssel 
Belgien 

Frankfurt, den 24. Februar 2015 
UMD/15/106 

Anrede 

Meine Mitarbeiter haben die gestern Abend von der griechischen Regierung vorgelegte 

Maßnahmenliste geprüft. Unserem ersten Eindruck nach deckt das Dokument ein breites Spektrum 

an Reformbereichen ab und ist somit umfassend genug, um als tragfähiger Ausgangspunkt für einen 

erfolgreichen Abschluss der Überprüfung dienen zu können. Wie erwartet war es der Regierung 

jedoch nicht möglich, konkrete Vorschläge und Zusagen auszuarbeiten, die von den Institutionen im 

Hinblick auf Wachstum, öffentliche Finanzen und Finanzstabilität bewertet werden können. 

Angesichts des äußerst knappen Zeitrahmens ist dies verständlich. 

Ich gehe davon aus, dass klar ist, dass als Grundlage für den Abschluss der laufenden Überprüfung 

sowie für eventuelle künftige Vereinbarungen die bestehenden Zusagen nach dem aktuellen 

Memorandum of Understanding (MoU) und dem Memorandum zur Wirtschafts- und Finanzpolitik 

(MEFP) dienen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die von der Regierung 

dargelegten Verpflichtungen in einer Reihe von Bereichen von den bestehenden Programmzusagen 

abweichen. In den betreffenden Fällen werden wir im Rahmen der Überprüfung beurteilen müssen, 

ob von der Regierung nicht akzeptierte Maßnahmen durch Maßnahmen ersetzt werden, die unter 

dem Gesichtspunkt des Erreichens der Ziele des Programms qualitativ gleichwertig oder besser sind. 

Ich fordere die griechische Regierung erneut dringend auf, zur Stabilisierung der Zahlungskultur 

rasch zu handeln und auf entgegengesetzte unilaterale Schritte zu verzichten. 

Schlussformel 

Hausanschrift 
Europäische Zentralbank 
Sonnemannstraße 20 
60314 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Postanschrift 
Europäische Zentralbank 
60640 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Tel.: +49 69 1344 7300 
Fax: +49 69 1344 7305 
E-Mail: office.president@ecb.europa.eu 
Internet:  www.ecb.europa.eu 
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